
Standesamtliche Eheschließung un kirchliche Irauung
Der Passauer Prozeß n StG un Problematik

Von ALBERT IMANN 5. ]

In der Zeit des Kulturkampfes der der nationalsozialistischen Bedrük-
kung mMI1 ihren gewaltsamen Kingriffen die Freiheit der Kirche und ihres
Lebens Wäar Cc1in gewöhnliche Krscheinung, daß Priester VOT Gericht stan-
den un VO  w der Staatsgewalt Verantwortung SCZOSCH wurden, nicht
SCH SEIMELINET Vergehen sondern WE 516 staatliche Gesetze ATeTr Amts-
pflicht und ihres (Gewissens willen übertreten hatten Das gehört den
großen Kämpfen zwıischen der Kirche und dem Staate der den ihm ZUSTEe-
henden Bereich bedrohlich überschreitet, und der mutige Widerstand sol-
cher Männer ist nıcht C111 Verteidigung der Rechte der Kirche, sondern

opferbereiter Dienst die menschliche Freiheit überhaupt.
Von 1Ner solchen Spannung zwischen Staat un: Kirche ann ı der g_.

genwaärtıgen Bundesrepublik nıicht die Rede 16 hat vielmehr ‚mıt der
Kirche, die VO ersten Augenblick loyaler Partnerschaft mıiıt dem Staat
ihr 'eil Wiederaufbau eisten gesucht hat den VO Dritten Reich
ZEerstorten Frieden wiederhergestellt Um auffälliger 1st der Prozeß
dem der Generalvikar und e1iNn Pfarrer der Diözese Passau anuar
dieses Jahres VOT der Großen Strafkammer des Landverichts Passau standen
EKr hat auch die öftfentliche Meinung hıs die Ilustrierten 1ıne1in beschäf-
tıgt Der unmittelbare Gegenstand der Anklage ist klar Das Gericht das
z stratbare Gesetzesverletzung durch die VOT der standesamtlichen Ehe-
schließung VOTSCHOMMENE kirchliche JIrauung aNSCHOMMEN hat behandelte
die Angeklagten muiıft sichtlicher Milde und verhängte SC1NEIN Urteil SCHCH
das beim Bundesverichtshof Revision eingelegt wurde en Geldstrafe “ eıt
unter der gesetzlichen Höchstgrenze Was liegt eigentlich diesem SaNZECR
Prozeß zugrunde dem plötzlich der Zeit des Friedens und des guten
Verhältnisses zwischen Kirche un!: Staat Priester der Kirche C1INer Se1Ist-
lichen Amtshandlung willen VOL Gericht gestellt werden ? Ist twa dieser
]] absichtlich herbeigeführt worden, Sanz grundsätzliche Fraven ZUuUu

Verhandlune brinven? ‚„Es SIN mehr Passau Y sa m als
irgendeine Übertretuneg des des Personenstandsgesetzes (PStG) und

ihre Aburteilune meldet nicht diesem Proze(ß dem das Gericht
1Ner Stellungnahme schwierigen Rechtsfragen SCZWUNSCH wurde, die
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kathélisché Kirche in Deutschland größere Forderungen an? Darum,
festgestellt worden, „erfüllen die Vorgänge der färsthischöfliehen Resi-
denz VO Passau den evangelischen Christen mit ernster Sorge‘.* an hat die
Befürchtung, da{ß die notwendige Toleranz au{f katholischer Seite Gefahr
1st Gerade weil diesem Prozefß etwas Bewegung geraten Se1nNn scheint,
das ber den unmittelbaren Anla{f weit hinausgreift, hat die gespannte
Aufmerksamkeit erregt. Der Verdacht auf klerikale Machtansprüche kann
nicht ausbleiben: Cr liegt bei manchen sofort bereit, die S1IC  h als die be-
rufenen Hüter der Freiheit un Toleranz betrachten.

Fg wäre bedauern, WeNnNn der Passauer Prozefß nd 16 mıt ıhm VeI-

bundenen Fragen ınen Anlaflß Mißtrauen un Spannungen gäben. Über
alle diese Dinge äßt S1C\ voller Offenheit un uhe reden. Und WE1L1LN

16 Toleranz bei der SaNzZCHh Angelegenheit In Frage steht, dann jedenfalls
ZUEeETS dar  I, ob man bereıit ist, die Anliegen der katholischen Seite ber-
haupt richtig verstehen.

Die Fragen
Im Passauer Proze(ß gSing CS zunächst darum, ob die durch den Pfarrer

VOI Tann VOTSCHOMUINENEC kirchliche Trauung 1nes his dahin iın einer „On-
kelehe*‘ ebenden Paares £1inNe Verletzung des 67 PStG bilde Die weiteren.
Überlegungen, die sich dien konkrteten Fall knüpfen, aber größeren
eile ber die dem Gericht vorliegende Rechtsfrage weıt hinausgehen, füh-

In verschiedene Rıchtungen. inmal ZUr Frage des sittlichen Notstandes,
den diesem besonderen FKalle durch die kirchliche Trauung ohne
standesamtliche Eheschließung behehben wollte; ıst das eın richtiger Weg,
oder müßte nicht aut eine Sahz andere Weise der Schwierigkeıit der Renten-
konkubinate begegnet werden ? Auf der anderen Seite steht das Problem
des 67 selbst. Ist iın der heutigen Lage och tragbar ? der ist schon

sich verfassungswidrig und damıit kein anwendbares Recht mehr ? Da-
hinter erhebht sich schließlich die Frage nach dem Eherecht, das der 2
nannte Strafparagraph verteidigen soll will die atholische Kirche auf
diesem Wege das bestehende Eherecht unterminieren %? Und umgekehrt:
wird die obligatorische Zivilehe den Forderungen gerecht, 16 der Frei-
eıt und des (Zewissens willen die staatliche Ehegesetzgebung gestellt
werden müssen ® der ist 1er eine Änderung geboten, die das (sanze der

kbmmgnden Familienrechtsreform hineingehört !
PStG IL Art 26 Ades Reichskonkordates

Das Verbot des PStG, ‚„„die Feierlichkeiten einer Eheschlie-
Ddung  CC vorzunehmen, bevor die Ehe VOrTrF dem Standesbeamten. geschlossen ist,
iımmt VO der Bestrafung NUur den Fall aus, da{fß einer der Verlobten lebens-

Egon Arnold, s ging mehr in Passau! iın : Sonntagsblatt, herausgegeben Von Hanns
Lilje, Hamburg, Januar 1956



ankt ın Aufschub G möglich ist. ber Gesetzge be‘rwollte 1esem äußersten Fall der KRegelung Von Gewiss»ensangelegenfiei‚tenkeine Schwierigkeit bereiten, obwohl er selbst dann der kirchlichen Trauungkeinerlei Rechtswirkung gewährt. Im übrigen knüpfte © die Erlaubtheit der
kirchlichen Irauung staatlicherseits ]  &o  anz allgemein die Bedingung daß
das trauende aar Vo seiInem Forum schon verheiratet ist. Die Praxis hat
gezelgt, daflß sich ernste Gewissensschwierigkeiten auch anderen Fällen
ergeben können. Dabei handelte sich hauptsächlich ausländische Ar-
beiter, die Deutschland h'eiräten wollten, aber die für die standesamtliche
Irauung notwendigen Papiere nıcht ZUrTr rechten eıt AUSs ihrem Heimatlandbeschaffen konnten. Der dadurch CI‘ZW'IIIIgCIIB Jange ufschuh konnte dieZur Heirat Entschlossenen ın einen echten sıttlichen Notstand bringen.Der Seelsorger War gesetzlich nıcht in der Lage, ihnen helfen: denn
nach dem Gesetz mu{fite ihnen 18 ZU endgültigen Kegelung ihrer zivil-
rechtlichien Verhältnisse die kirchliche Ira uung verweigern, auch wWeNn S16
ernstlich verlangt wurde und ihr kirchenrechtlich nichts Wege stand. Um
iın solchen Fällen den sıttlichen Notstand beheben, ist Reichskonkordat
VO  — 1933 die Übereinkunft getroffen worden, dafß unfer derartigen Umstän-
den VO seiten des Staates der kirchlichen Trauung VOT der standesamtlichen
nicht widersprochien wird. Die vorsichtige F, ormulierung des Artikels 26 1äßt
erkennen, daß die Kirche vermeiden wolite, bei dieser Abmachung irgend-eINe Anerkennung des SONST geltenden staatlichen iechts auszusprechen.?

Im Schlußprotokoll iesem Artikel ist auf den Fall des siıttlichen Not-
standes verwlesen, der his dahin der Praxis aufgeüeth war.*“ Ks hat sich
gezeigt, da{fß schwerer sıttlicher Notstand sich uch aus anderen Gründen
ergeben kann.5 Heute liegt er wenıgstens manchen Fällen VO' Hentenkaoan-
kubinaten VOo  b Der Generalvikar Von Passau hat als die zustä.m_iige bischöf-
liche Behörde bestätigt, dafß dem WKall VO  _> Tann e1nNn schwerer sıttlicher
Notstand vorhanden Se1 Darauf stand der kirchlichen ITrauung nach dem
Konkordat nichts mehr entgegen, vorausgesetzt, dafß INa  - Artikel 26
jeder Art schweren siıttlichen Notstandes versteht. Das Landgericht Passau
hat die Gültigkeit des Konkordats anerkannt, ber sich auf den Standpunkt

„Unter Vorbehalt einer umftassenderen päteren Regelung der eherechtlichen Fragensteht Einverständnis darüber, dafß außer YFalle einer lebensgefährlichen. einen Auischubnicht e  eten Erkrankung einNes VerlobtCI, uch 1m Falle schweren sittliichen Notstandes, B  n  R
dessen Vorhandensein durch die zuständi bischöfliche Behörde bestätigt Se1nNn mufß, diekirchliche Kinsegnung der Ehe Vo der Ziviltrauung VOoTSCHOMMEN werden darf. Der Pfarrerist solchen Fällen verpflichtet, dem Standesamt unverzüglich Anzeige erstatten.‘‘Zu Art 95  ın schwerer sittlicher Notstand liegt VOrL, WCI11 E  ıuf unüberwindlicheoder 19108 mıt unverhältnismäßigem Autfwand beseitigende Schwierigkeiten stö  Bt, die ZUrEheschließung ertorderlichen Urkunden rechtzeitig beizubringen.“‘Die Gesetzgebung des Dritten Reiches, VOL allem in der Kassenfrage, hatte / A Folge,dafß Menschen, die ZU Ehe entschlossen N, die standesamtliche Trauung verweigertwurde; damit wurde ihnen die Regelung ihres Vernältnisses für den reinNen Gewissens reichdurch die kirchliche Trauung gesetzlich unmöglich gemacht. Die Frage ob ın diesem sıtt-lichen Notstand die trotzdem vorgenomMeEN€e kirchliche-Trauu durch die Übereinkunft desArt al des Konkordats gedeckt SCWESCH wäre, ist in der damaligen Lage begreiflicherweisenicht gestellt worden,
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e&tellt. da{fß unter dem sittlichen N-otstafid des Art 26 NUr der Schluf$-
protokoli genannte verstehen Se1.

In dieser Hinsicht besteht eine Schwierigkeit der Auslegung. Im Schluf-
protokoll ist eın Fall sıttlichen Notstandes bezeichnet;‘ aber CS wird nicht
SESAST, da{fß en schwerer sittlicher Notstand, vVvo em der Artikel 26 Sanz
all g-eniein spricht, NUur ın diesem Falle vorliege, und Rom hat darauf hinge-
wliesen, dafß bei den Konkordatsverhandlungen qusdrücklich“ darauf VCI -

zıchtei worden sel, nNu diese Ausnahme anzuerkennen. ach dem Konkordat
selbst ann dieser Auslegungszweifel, einer Meinungsverschie-
denheit führt, endgültig durch Einvernehmen der Vertragspartner be-
seltigt werden.®©‘

Der sıttliche Notstand der Onkelehen
ber die Frage ach dem geltenden Rechte hinaus wirft die Tatsache der

Onkelehen och Sanz andere Probleme auf 1€ Zahl solcher Verhältnisse ist
schwer festzustellen;: CS lebten der Bundesrepublik wa
100 000 Personen auft diese W eise USamınel. Jedenfalls ist die Zahl hoch,
da 165€ Erscheinung der Nachkriegszeit einer ernstien Schwierigkeit g_
worden ist. Die seelische Gefährdung, die die Kınder solchen Verhält-
Nnıssen bedroht un der niıederziehende Einflufßs, den die Häufigkeit solcher
ungeordneter Beziehungen auf die allgemeinen sittlichen Auffassungen ha-
ben muÄf, braucht nıcht weıter betont werden. Man kann ohl nıiıcht be-
haupten, da{fßs iImmer e1in ‚sıttlicher Notstand“® gegeben sel, wWEeNnNn Menschen
sich nıicht Zur Ehe entschließen können, den Verlust einer Rente VOeI-

meiden,. un e1in. illegales Z Aranenlehen vorzıehen. Mangel sittlicher
Festigkeit sınd ebenso beteiligt w1e das dem Zeitgeist naheliegende Streben,
den Lebensstandard hoch W1€e6 möglich halten.‘ Es kommt VOT, da{fß
schon WESCH der Vorteile der Steuerveranlagung Paare. die zusammenleben,
sich nıcht trauen lassen.® ber CS 1ä0ßt sich doch ohl nıicht bestreiten, da{fß
der Verzicht auf die Existenzsicherung, die der Rechtsanspruch qauf eine,
vielleicht sich bescheidene Rente darstellt, schr schwer Se1IN kann Der
Wancch ach einer Ehe und die Sorge den Lebensunterhalt, beide
1n S1C)  { berechtigt, kommen miteinander Widerstreıt;: das führt die
grolse Versuchung, auf einem Wege, den das sittliche Urteil nicht billigen
kann, die Wahl zwischen dem Lebensgefährten oder der Rente zu vermeiden.

6 Art. 3 ® Ahbs „Solife S1C. ın Zukunft der Auslegung oder Anwendung einer Be-
stımmung dieses Konkordates irgendeine Meinungsverschiedenheit ergeben, werden der
Heilige Stuh! ınd das Deutsche Reich gemelınsamen Einvernehmen eine freundschaiftliche
Lösung herbei führen.“

Das Landgericht Hamburg hatte (16. 2. 1955) ın einem zivilrechtlichen Falle ent-
scheiden, ın dem eine Krau ıhre se1t acht Jahren bestehende „„‚Onkelehe“ damıt recht-
fertigen suchte, da{fß der Vlann., mi1t dem S16 zusammenlebte, nicht verdiene, dve
durch Aushbombung verlorenen Gegenstände wieder anzuschaffen, und S16  I deshalb ihre Nente

maoanatlıch DM 5 b FE nıiıcht verlieren wolle (Ehe nd Kamuilie FamRZ] [1955 | 563Nr 434
Paulick, Der Kinfluf des Steuerrechts auf Eheschließung

HKamÄZ (1955) 346—5343 Ehe*heidung, ın



Standesamtliche Eheschließung und kirchliche JTrauung

Die Menschen, die nNntier dieser falschen Gewissensentscheidung leiden,
ohne die Kraft Linden, S1IC ändern, geraten damıt wirklich 1Nen Sıtt-
Lichen Notstand Dieser Wäare damit behoben, da{fßs na  - ihnen die Wahl
sparte da{fs sS1C Iso die Möglichkeit erhielten, inre Verhältnisse sıttlich

ordnen hne auf ihre Rente oder Pension verzichten Dazu
gibt C ZWEI1 Wege Den einen mü{fste die staatliche Gesetzgebung eröffnen,
indem 5 16 die gefürchtete Kolge der standesamtlichen JIrauung, den Verlust
des jtentenanspruches, wen1ıgstens eC1iNeMmM bestimmten Umfang beseltigte.
Der andere Ware die kirchliche Irauung ohne die standesamtliche; dann
W arnc wenıgstens für den Gewissensbereich = Abhiltfe geschaiffen.

Nur kirchliche Z rauung?
Den zweıten Weg haben dem Falle der ZU Passauer Prozefß {ührte,

der Generalvikar VO Passau un der Pfarrer VO Tann beschritten Die
Rechtsirage, ob dieses Vorvzehen MT dem geltenden staatlichen Recht
Widerspruch steht oder nicht ıst für die praktische Entscheidune selbstver-
ständlich VO  —_ grofßer Bedeutung; be1i dem gegenwaäartıgen Verhältnis VO

Kirche un Staat 1st undenkbar, da{fß 81C.  h kirchliche Stellen durch fortge-
SeIizZLes Handeln bewußten Gegensatz geltenden staatlichen Gesetz
stellen, W1C Zeiten offenen staatlichen Unrechts Auftrae und Pflicht
der Kirche SC kann Aber auch wWCN1IL diese Rechtsfrage bereiniet WAaTrc,
kann die kirchliche JTrauung der Onkelehen ohne die standesamtliche nıcht
einfachhin als annehmbare Lösung bezeichnet werden. Sie macht ZWar untier
1DGFr Hinsicht dem sittlichen Notstand e1MN Ende Die beiden Menschen leben
NUN nıcht mehr ı 1Nemmnm sündhaften und ärgerniserregenden Verhältnis mıiıt-
einander sondern eC1iNer VOLT ihrem (GFewissen un der kirchlichen (2e5
meinschaft gültigen Ehe 1D kann Sar zeine ede davon SCLI, da{ß die Kirche,
WEn s 14} hne standesamtliche Legalisierung die Ärauung gewährt damıiıt
„„kirchlich Konkubinate“‘ schaffe Ks 1sSt schwer, diesen Vorwurt
der tatsächlich gemacht worden 1st nıicht für böswillie halten Wenn
Menschen Vor (Gott un!: der Kirche die Ehe CINSCSANSCH sın  d, mit der S16

alle sıttlichen Verpflichtungen CLNCLI unauflöslichen Ehe auf S1C.  h SCNOMUMCH
haben, leben S1C nıcht ı Konkubinat, sondern 1 1Ner VOL Gott un:
ihrem (Sewissen gültigen Ehe

Die Tatsache, da{fß diese Ehe ohne bürgerliche Rechtsfolgen ist un 1809

etaatlichen Rechtsbereich nıcht als Ehe anerkannt WIr  d, macht S1C nıicht
‚1IVGIN Konkubinat Wird Notstand die kirchliche Irauunsgz TrOtz
dem Mangel der bürgerlichen Rechtsfolgen gewährt kann das 1Ur

Konkubinat AUSs der VWelt A schaffen, das die Menschen ihrem
(Fewissen als fortgesetzte Sünde belastet Wenn sS1C Nnun einmal be-
sonderer Umstände die bürgerlich rechtliche Ordnung ihres Verhältnisses
nicht wollen, un! unter dem ruck 1LNer Not nicht wollen, i1st 1111-
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merhin doch och daß S1iCc dabei nicht dauernd ihr (Gewissen >VO Gott
beschweren, sondern ı C1INeTr gültigen sittlichen Bindung miteinander leben
Die Verweigerung der Trauung würde An dem illegalen Verhältnis ı staat-
lichen Rechtsbereich nichts ändern, sondern ließe es zugleich ı SCIHNET San -
Z  u Unmoralität bestehen. Es braucht kaum gesagt werden, da{fs keine hi-
schöfliche Behörde die Trauung gvcewähren könnte, wenn cdie standesamtliche
AauUuSs selbstsüchtisren Gründen und nicht wirklicher Not abgelehnt wird

D  1E€ Überlegung spricht für die kirchliche Trauung, nd der ErNsSte seel-
sorgliche rund der ihr Geltung kommt au f3 anerkannt werden
Aber amıiıft 1Ist nicht gesagt daß dieser Weg ZULL Behebung des sittlichen
Notstandes gangbar 1st Er Ha Auskunft SCHIL, SC die 1nem be-
sonderen Falle nıchts Wesentliches einzuwenden 1st zumal WEn sich
eLL einmal bestehende Verbindung älterer Menschen handelt die keine
Kinder mehr erwartfen haben annn annn die (F+ewlissensnot und das
Argernis 1DNeTr (FSemeinde beseitigt werden, ohne da{fßs große SONSLLSE Schwie-
rigkeiten auf diesem Weg entstehen. ber grundsätzlich sind SCHCH kirch-
lich gELTAUTE Khen, die bürgerlich nıcht als Ehen bestehen sollen, 1e schwer-

Bedenken erheben Die beiden Rechtsbereiche lassen sich nıicht —
einanderreißen. Die Eheleute stehen der Rechtsgemeinschaft des Staates
und 157 Von weittragvenden Fol 3X } ihre für inr Gewissen gültige un
s 16 (Sewissen bindende he nicht uch bürgerlichen Bereiche AIl -
erkannt 157 Ihr eheliches Zusammenleben Wäare nach dem (zesetz C111 JTle-
gales Verhältnis Wenn S16 MIt Eltern zusammenwohnen‚ sind diese unter
Umständen der Anklage WESCH schwerer Kuppelei 181 un der
Verurteilung Zuchthaus ausgese Die kirchlich angetraute FKrau X
bleibt die ledige oder verwıtwete \7 und darf den Namen ihres Mannes nıcht
führen Sie hat keines der Hechte, die der Ehefrau zustehen. Beide Veile sind
nach bürgerlichem Rechte jederzeit frei mi1t anderen Partner
rechtlich gültige he VOoO dem Standesamt schließen. Wenn S1IC Kinder
haben sind ihre Kinder unehelich Sie tführen den Namen der Mutter der
Vater nat über S16 eine väterliche Gewalt coilt zivilrechtlichen Bereich
nicht alg m1% ihnen verwandt un: hat ihnen gegenüber NUr die Unterhalts-
pflicht des unehelichen Vaters ertfüllen. Das ist CLMN bedrückende
Kechtslage, da{fß christliche FEheleute SIC für sich nıiıcht wählen dürfen. Sie
würde sicher vielen Fällen auf die Dauer schweren Versuchung,
sich VOoO der VOL Gott übernommenen Bindune frei machen, die hei dem
Mangel gesellschaftlicher Anerkennung große I.ast WT und zugleich
der starken Stütze solcher Anerkennune entbehrte Deshalb haben die Ehe-
leute sich die Pflicht für die Anerkennuneg ihrer Ehe auch bürger-
lLlichen Rechtsbereich SOrScN. Nur SaNZ besondere Verhältnisse können il
davon entbinden. Wenn Khen, die der bürvgerlichen Rechtswirkung ent-

behren, größerer Zahl bestünden, War': das außerdem 09088 der Klarheit
und Sicherheit der rechtlichen Verhältnisse schwer vereinbar.
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che  ‚he  Eé 1st also‘ sehr verständlich, daß die deutschen Bischöfe diesen Weg zur  Behebung des sittlichen Notstandes nicht genannt, sondern eindringlich auf  den anderen, die Abänderung der Gesetzgebung über die Witwenrenten und  -pensionen hingewiesen haben.? Dabei haben sie zweifellos recht mit der Be-  merkung, daß „eine befriedigende Lösung sehr schwer sein wird“,.  Grundsätzlich kann man den Einwand erheben, daß es eine fragwürdige  Moral sei, die nur zustande komme, wenn der Staat für sie bezahlt. Man kann  ebenso betonen, daß ein Entgegenkommen durch die Gesetzgebung nur die  materialistische Lebensauffassung fördere, die bisher viele Menschen dazu  gebracht habe, um einer Rente und materieller Vorteile willen in unsitt-  Kchen Verhältnissen zu leben. Diese Einwände sind an sich nicht unberech-  tigt. Aber sie übersehen doch wohl zwei Dinge. Einmal die wirkliche Not-  lage, die in vielen Fällen gegeben ist; so, wenn der Ehemann allein nicht den  hescheidenen Lebensunterhalt zu verschaffen in der Lage ist, der durch die  Rente der Frau gesichert wäre, oder wenn die Frau, die durch ihre Rente  bis zum Tode einigermaßen versorgt ist, ohne sie nach dem Tode ihres zwei-  ten Mannes mittellos dastünde. Außerdem ist zu bedenken, daß die Gesetz-  gebung mit einer verbreiteten Denkweise der Bevölkerung rechnen muß. Es  zeigt sich, daß für viele Menschen die bestehende Regelung der Renten- und  Pensionsverhältnisse (zum Teil auch die Einkommensteuergesetzgebung) den  Anreiz enthält, sich durch Vermeidung der Eheschließung eine Erhöhung des  Einkommens zu verschaffen, auf die sie bei der sittlichen Ordnung ihrer  persönlichen Verhältnisse verzichten müßten. Darin daß viele dieser Ver-  suchung unterliegen, kündet sich die Notwendigkeit an, ihr um des Gemein-  wohls willen zu begegnen. Eine Besorgnis von der finanziellen Seite her kann  wohl nicht ausschlaggebend sein. Wenn in einer beträchtlichen Zahl von  Fällen die Weiterzahlung der Rente dadurch erzwungen wird, daß die Witwe  das neue Verhältnis, das sie eingeht, nicht legalisiert, ist die finanzielle Be-  lastung der beteiligten Stellen, im ganzen gesehen, ebenso groß wie durch  eine freiwillige Weiterleistung auch an die wiederverheiratete Frau. Dabei  braucht die Leistung nur so hoch zu sein, daß für gewöhnlich die Ehe-  schließung ohne schwere Opfer möglich ist. Die meisten werden einen ge-  wissen Verzicht auf sich nehmen, wenn sie dadurch in die Lage versetzt  werden, ein geordnetes Leben zu führen. Man darf doch annehmen, daß  9 In dem Hirtenschreiben der Fuldaer Bischofskonferenz 2. 9. 1954 und in der Denk-  schrift, die Kardinal Frings als Vorsitzender der Fuldaer Bischofskonferenz am 25. 2. 1955  an den Bundeskanzler gerichtet hat. — Auch Kardinal Innitzer hat sich im Namen der  österreichischen Bischöfe mit der Bitte um Änderung der Gesetzgebung an die österreichische  Bundesregierung gewandt (14. 1. 1952), und der Erzbischof-Koadjutor Dr. Jachym hat diese  Bitte wiederholt. — Allerdings hat Dr. Jachym auch (Febr. 1954) die Möglichkeit einer rein  kirchlichen Trauung genannt, und Kardinal Innitzer hatte auf die kanonische Notform des  Eheabschlusses ohne Assistenz eines trauenden Priesters als Ausweg hingewiesen, solange  die kirchliche Trauung vor der standesamtlichen gesetzlich verboten sei. Es ist aber die  Frage, ob der Notstand, der bei einem Rentenkonkubinat vorliegt, zur kanonischen Not-  form berechtigt.Es ıst Iso sehr verständlich, da{ß die deutschen Bischöfe diesen Weg ZUTC

Behebung des sittlichen Notstandes nıcht genannt, sondern eindringlich auf
den anderen, die Abänderung der Gesetzgebung ber die Witwenrenten und
-pensionen hingewiesen haben.? Dabei haben S1€E zweifellos recht miıt der Be-
merkung, da{fs „eıne befriedigende Lösung schr schwer Se1in. W1T"  VO A

rundsätzlich kann den Einwand erheben, da{fß eine fragwürdige
Maoral sel, dieu zustande komme, wenn der Staat für 616 bezahlt. Man kannn
ebenso betonen, da{fß C1IN Entgegenkommen durch Gesetzgebung d  1€e€
materijalistische Lebensauffassung fördere, die bisher iele Menschen dazu
gebracht habe, iner Rente und materieller Vorteile unsıtt-
Hechen Verhältnissen tleben {)iese Kinwände sind sich nicht unberech“-
tigt ber S16 übersehen doch ohl Zz7wWwel Dinge. FKinmal die wirkliche Not-
lage, die vielen Källen gegeben ist; S der Ehemann allein nicht den
bescheidenen Lebensunterhalt verschaftfen der Lage ist, der durch die
ente der FErau gesichert Wwäre, oder WeNN die Frau, die durch ihre Hente
hıs ZU ode einigermaßen versorgt ist, ohne S16 ach dem ode ihres Z7WE1-
ten Mannes mittellos dastünde. Außerdem ist bedenken, dafß die Gesetz-
gebung miıt iıner verbreiteten Denkweise der Bevölkerung rechnen muß. Kıs
ZeLISt sich, da{fß für viele Menschen die bestehende Regelung der Renten- und
Pensionsverhältnisse (zum eil auch die Einkommensteuergesetzgebung) den
Anreiz enthält, sich durch Vermeidung der Eheschlieißsung eCine Erhöhung des
Einkommens verschaffen, auft die S12 be1 der siıttlichen Ordnung ihrer
persönlichen Verhältnisse verzichten mülßlten. Darın dafß viele dieser Ver-
suchung unterliegen, kündet sich die Notwendigkeit an, ihr eS (emein-
wohls willen begegnen. Hıne Besorgni1s VO  a der finanziıellen Seite her kann
ohl nıcht ausschlaggebend sSe1inNn Wenn einer beträchtlichen Zahl VO

Fällen die Weiterzahlung der Rente dadurch ErZWUNSCH wird, da{ß die Wiıitwe
das CUtC Verhältnis, das S16 eingeht, nicht Jlegalistert, ist die inanzıelle Be-

Jastung der beteiligten Stellen, ım SANZCH gesehen, ebenso STO W16€6 durch
£1N€E freiwillige W eiterleistung uch die wiederverheiratete Krau. Dabei
braucht die Leistung S! hoch se1n, dafß für \gewöhnlich die FEhe-

schließung hne schwere Opfer möglich ıst Die meilisten werden einen g_
WI1ISSEN Verzicht auf sich nehmen, s1Ee dadurch dıe Lage versetz

werden, e1in geordnetes Leben führen Man darf doch annehmen, dafß

9  Q In dem Hirtenschreiben der Fuldaer Bischofskonferenz 2,.9, 1954 und ın der enk-
schrift, die Kardinal Frings als Vorsitzender der Kuldaer Bischofskonferenz N]  LQ 195  19}

den Bundeskanzler gerichtet hat. Auch Kardinal Innıtzer hat sıch ‚S amen der
österreichischen Bischöte mıiıt der Bitte Änderung der Gesetzgebung die österreichische
Bundesregierung gewandt (14 1952), und der Erzbischof-Koadjutor Dr. Jachym hat diese
Bitte wiederholt. Allerdings hat Dr. Jachym uch (Febr. die Möglichkeit einer re1LNn
kirchlichen J rauung genannt, und Kardinal Innitzer 1atte aut die kanonische Notfiorm des
Eheabschlusses ohne Assistenz e1nNn€S trauenden Priesters als Ausweg hingewlesen, solange
die kirchliche Trauung VOL der standesamtlichen gesetzlich verboten Se1. Ks ist ber die
Frage, ob der Notstand, der bei einem Rentenkonkubinat vorliegt, ZUu kanonischen Not-
orm berechtigt,
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sechr viele Frauen CLH anerkannte Ehe dem wilden Verhältnis weiıt vorziehen
und Ur dann das Konkubinat wählen, die Ehe großes Opfer
verlangt. Ein KEntgegenkommen des Gesetzgebers, das den Verzicht ı
träglichen Grenzen hält, würde die sittliche Auffassung VOoO  - der Ehe, die
doch LIMNINEST och vorhanden IST, schr stärken. Wenn ber der Staat, blofß

SPAarch, viele Menschen, die un einmal nicht heroischen Opfern
bereit sınd, unsittliche Verhältnisse absinken Jäßt, mMu CL solche Ge-
setzgebung auf die Dauer großen Verlust sittlicher Substanz
führen Mögen q1s0 auch die Grundgedanken der heutigen Gesetzgebung
berechtigt S CWESCH SCHN, der Notwendigkeit = tatsächliche NECUEC Lage

berücksichtigen, bei der für die praktischen sittlichen Überzeugungen
viel auf dem Spiele steht kann sich der Gesetzgeber 1Ur schwer entziehen

Besondere Wege die ZUC: Lösung des Problems vorgeschlagen worden sind
hier eben genannt werden. Einfach und sich nicht schwer

rechtfertigen WAarI«c CS, die Regelung allgemein machen, die Bundes-
beamtengesetz 164 getroffen ıst, da{fß das Witwengeld, aut das wäh-
rend Ehe kein Anspruch besteht, nach Auflösung dieser Ehe
wieder auflebt Zu iragen bliebe ob das Sicherunssbedürfnis dem diese
Regelung entgegenkommt wirklich der den meısten treibende
rund E1 Onkelehe 1st wahrscheinlich beruht Konkubinat viıel
häufiger auft dem Willen, das erreichbare Einkommen nıicht durch den Ver-
zicht auf die ente stark sinken sechen Deshalb wohl der —

sichtsvollste Weg CINeCeT Legalisierung vieler Verhältnisse der SCHN, durch
CLE Weiterzahlung der Rente, wen1gstens NCe ‚e1il das
materielle Opfer, das die Eheschließunge mMI1t sich bringt, VEITINSEINN und
dadurch die Bereitschaft ZUTr Ehe stärken Demgegenüber hat ohl der
weltere Vorschlag, der z entsprechende Abfindung be1 der Eheschlie-
Bune vorsieht nicht gTOle Bedeutung uchS grölßere Summe, inmal
gezahlt wird gegenüber dem Verlust ©€1N65 dauernden Einkommens gerade
nter heutigen Verhältnissen nıcht sehr hoch Anschlag gebracht werden
Sie könnte eher die Heirat miI1t CLHNCLI Witwe solche Männer besehrens-
wert machen, 1€e€ VOL allem auyf die Abfindune abgesehen haben das
könnte jedoch sechr unerwünschten Ervebnissen führen

Das Strafgesetz gegen die kirchliche I rauung
Abgesehen VO  — der Auslegungsfrage des Reichskonkordates, ber die oben

berichtet wurde stand der kirchlichen Trauunge durch den Pfarrer VO Jannn
PStG entgegen Dieser Paragraph 1St den etzten Jahren viel g-

annt worden, un: hat ber se1ine Aufhebung lange verhandelt ber
besteht och Unser heutiger Staat hat ihn nıcht geschaffen Er stammt aus

der Kulturkampfgesetzgebung VO 187 und gilt heute der Verschär-
fung durch die nationalsozialistische Fassung des Personenstandsgesetzes VO

1937 die die ursprüngliche Begrenzung der angedrohten Strafe auf höch-



Standeéamtliehe Eheschließung und kirchliche Trauung
sten drei Monate Gefängnis aufgehoben hat Die jetzige Strafandrohung
geht bıs dem allgemeinen gesetzlichen Höchstmafs.10

Der Paragraph ıst der eıt des Kulturkampfes entstanden. Kurt 1et-
rich Schmidt hat 6S qls unleugbare Tatsache bezeichnet, dafß die Zivilstands-
SESELZE überhaupt, nicht LU der esondere Strafparagraph AUS einer kir-
chenfteindlichen Atmosphäre stammen. .11 Be1l der Drohung muıt Gefängnis
SCHCH die Geistlichen aber habe ‚„„die antikirchliche Kulturkampf-Stimmung
deutlich Pate gestanden‘‘.!? Hans Adol£ Dombois hat ıhn einen Restbestand
des Kulturkampfes genannt.*® Diese Urteile evangelischer Verfasser SasC
S  to] Die Strafandrohung steht uanuttelharem Zusammenhang mıiıt der
Kinführung der obligatorischen Yivilehe. In beidem Wäar das revolutionäre
Frankreich voTAauUsSsSESANSEN. Das (zesetz VOHL September 17992 schrieb die
/ivilehe V! Napoleons ode ecivıl en thält e1in ausgebautes Zivilehe-
recht mıiıt obligatorischer Z/ivileheschlieisung, un se1in Strafgesetzbuch (Code
penal bedroht den Religionsdiener, der VOL der zivilen Eheschließung
e1iNne Tpauun g vornımmt, mıiıt drakonischen Strafen, die allgemeine Zivil-
auung erzwingen.** Diesem Vorbilde sind eine eihe anderer Staaten
gefiolgt; das Deutsche Reich durch das Personenstandsgesetz VO  a 18579, das
VO Januar 18376 den Eheabschluf VOL dem Standesbeamten allgemein
verpflichtend machte und gegen den erwarteten Widerstand der kirchlich
denkenden Kreise 15 diese Neuordnung durch das Verbot der kirchlichen
Trauung VOTLT der Ziviltrauung Uun: durch die Strafandrohung FCDCN den
trauenden Geistlichen durchsetzen wollte. Damıit hatte der Staat die UOrdnung
der Ehe un der Eheschliefßsung endgültig seiner Domäne gemacht. uch
evangelische Stimmen haben damals schon erklärt, dafß der Gedanke der
Staatsomnipotenz hinter diesen (Sesetzen stehe.16

Für den Staatlichen Rech_tsbéreich gilt seitdem Nur die Zivilehe. Die
kirchliche J rauung ıst für die volle Gültigkeit der Ehe icht notwendig,
616 fügt den Rechtswirkungen der Ehe nichts hinzu. Unser geltendes Ehe-
recht ignortert die kirchliche JIrauung vollständig.

Kigenartig, da{fßs die kirchliche J rauung, wenn S16 anders auftritt als die
ins 1ieben gestellte ‚„Wiederholung“ der VOL dem Standesbeamten mıt end-
gültiger Bechtswi.rkung'schon vollzogenen Eheschließung, unter Strafte g..

Gefängnis Hıs Jahren, Geldstrafe bis Deutsche Mark; SS und StGB
In Familienrechtsretorm. Dokumente und Abhandlungen, herausgegeben VO

Dombaois und Fr. K. Schumann Glaube und Forschung, Veröffentlichungen des Christo-
phorusstiftes in Hemer, Ö); Witten/Ruhr 1955, ; I:uther-'Verlag,V O 104

13 a.a.0 149
Art 199 un; “”»00 ersten Falle mıiıt Geldstrate VO'  - Franken, Wieder-

holungsfalle mi1ıt Gefängn1s VO!'! DEn Jahren, hei der 7z7weıten Wiederholung mit Depor-
tatıon, 2150 miıt ıner Strafe, die, W1€6 SonNn: 1U die Verurteilung Z lebenslänglicher Zwangs-
arbeit, den bürgerlichen 'Tod nach sich ZUS (Art.

uch der Evangelischen. Tatsächlich hat die Einführung der obligatorischen Zivilehe
den evangelischen Kirchen grofßen Widerspruch gefunden. Vgl  Fl Schmidt, Die kirch-

hche Diskussion über die obligatorische Zivilehe Jahrzehnt ihrer Kinführung, 1n Ha-
milienrechtsiorm LE

Familienrechtsform 106



stellt WT  d; nicht für die, die ihre Ehe schließen, sondern für den Priester,
der dem Eheabschluß assıstiert. uch diese kirchliche Trauung hat Sar ke  116
RKechtswirkung und deutet staatlichen Rechtsbereich nichts. Trotzdem
steht S16 unter Strafte. Das ıst runde £e1n Widerspruch.

Hat der Staat notwendig, SeiNe Kheordnung auf 1656 W eise ZU schützen ?
Nein Hs wurde schon ausgeführt, ın welch unerträgliche Rechtslage für den
gewöhnlichen Kall e1ine Kamilie gerlete, wenil die Ehe der KEltern im zıyılen
Bereich rechtlich nicht anerkannt ist uch ohne jede Krzwingung durch
Strafgesetze bringt die blofße Tatsache, dafß die 11UFLE Srchliche Trauung ohne
zivile KRechtswirkungen bleibt, die Notwendigkeit mıiıt sich, da{fßs sich die
kirchlich getTrauten Paare auch die staatliche Anerkennung ihrer Ehe He
mühen. Wenn S1Ee nicht AUS eigenem Antrieb dafür Ssorgten, müßte 1€e Kirche
sS1E mıiıt Entschiedenheit azu anhalten.!” Es blieben DNUur die Fälle übrig,
denen AaUuSs sehr wichtigen Gründen die Zivilehe muıt ihren Rechtsfolgen Aaus-

geschlossen werden soll Diese besonderen Fälle Kla der staatlichen
Rechtsordnung eine Schwierigkeiten machen; sicher Je l weniger als
unsıttliche Konkubinate, 1€e für das Gemeinwohl unvergleichlich störender
un! schädlicher sind, die sich aber die heutige Rechtsordnung fast ‚>]  oa
nıicht kümmert.

Der Paragraph ist 1Iso auch OIn staatlichen Standpunkt aus durch keine
Notwendigkeit gerechtfertigt. Auf der andern Seite bildet Kingrift
des Staates in die Freiheit der religiösen Sphäre. Der Staat stellt eine Be-
d  INSUNg  >  &5 auf. unter der C1IN religiöser Akt, die kirchliche J rauung, alleiın
laubt ist Kr. bestimmt, unter welcher V oraussetzung iın der Kirche eın
Sakrament gespendet werden darf HKr bestraft Priester, die eine relig1iöse
Handlung nach Maisgabe ihres seelsorglichen (zew1lssens vornehmen. Er hin-
dert durch 1e5€6 Strafandrohung die Gläubigen 8881 freien Zugang einer
religiösen Handlung, einem Sakrament der Kirche Verwunderlich ıst C

nıcht, wen1 dieser Widerspruch ZU  _ allgemein bestätigten und geschützten
Freiheit der relig1ösen Betätigung als e1in Anachronismus aus der eıt der
Kirchenkämpfe autftällt her wWaTrTe YANI verwundern., da{fs viele, die SONST mı1ıt

großer Empfindlichkeit aut jede uch LUr scheinbare Kinschränkung der
religiösen Kreiheit reagleren, dieser offensichtlichen Beschneidung nichts
auszusetzen finden

Wegen des unleugbaren StaatseingrTiffs In die relig1öse Freiheit ıst schon
die Meinung ausgesprochen worden, daß S 67 PStG verfassungsw1dr1g Se1l  *

.50 hat ın Chile, W neben der obligatorischen Zivilehe die religiöse 1 rauung
vVvon Staats wegen völli Irelı W der Erzbischot VO Santiago sich aus tür alle katho-
lischen Pfarreien des des angeordnet, dafiß die kirchliche Eheschließung TSE nach Ab-
schlufs der Zivilehe erfolgen dürfe®® Neuhaus, Staatliche und kirchliche Eheschließung iın
rechtsvergleichender Sicht, in: amÄZ 119531 306) Man bedenke, welcher Unterschied
darın liegt, ob £1N Staatsgesetz die Amtshandlung des Seelsorgers untfer Strate stellt
oder ob die Kirche für die Rechtslage ihrer Gläubigen die nötigen Mafßregeln ergreift, Auch
1m System der obligatorischen Zivilehe gäbe D andere, Iriedlichere Möglichkeiten, {ür die
standesamtliche Trauung der kirchlich getrauten Ehen SOTSCH, anstelle der Strafverfol-
SuNngs des Seelsorgers, der die Reihenfolge der kirchlichen nach der standcsamtlichgn 1 rauung
nıicht eingehalten hat

10
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te in klarem Widerspruch zu dem in Art.4 1i{ CS Grundgesetzes SC-Währlpisteten Cricdrtechte der ungestörten Religionsausübung.*6 FEine be-
achtliche Stärkung ıst dieser These dadurch erwachsen, da der Österrel-
chische Verfassungsgerichtshof Dezember 1955 denselben Para-
graphen, der durch die S onalso An beeche Gesetzgebung auc Oster-
TE eingeführt worden WAar, als verfassungswidrig aufgehoben hat Aus den
Entscheidungsgründen ist e1in€e ausdrückliche Weststellung bemerkenswert:
Staatliche Bestimmungen ber den Zeitpunkt der kirchlichen Eheschließung,
die Interesse der staatlichen Kinrichtung der Zivilehe die irchliche Ehe-
schließung unmöglich machen, finden nicht ihre Deckung der Ermäch-
tigung des Staates, die öffentliche OUrdnung qaufrechtzuerhalten.

KFür die Auslegung des Art ist VO Wichtigkeit, daß der (Jesetzes-
vorbehalt, den Art. 135 der Weimarer Verfassung em Grundrecht der
freien Religionsausübung hinzufügte, ım Bonner Grundgesetz ausdrücklich
und bewufst nıcht wiederholt ıst: C111n die reiig1öse Freiheit als solche he-
schränkendes Staatsgesetz entspricht danach nicht ’.mehr der verfassungs-
mäiigen Ordnung.

Die obligatorische Zivilehe
sich hat der Passauer Prozeß muıt der Frage der obligatorischén Tivil-

ehe nıichts tun Im Gegenteill: das Vorgehen des Pfarrers VO r1\ SETZ

gerade die jetzt geltende Ordnung VOTAaUS. Wäre der kirchlichen JIrauung
nicht 16 Rechtswirkung staatlichen Rechtsbereich versagt, zäme sS1e ja
im Falle iner Onkelehe qls ‚„„Heilmittel“‘ nıcht Frage; W E1 die Partner
nıcht gerade die zivilrechtlichen Wolgen der Eheschließung vermeiden oll-
ten, könnten S1e ja unbedenklich ZUuUm Saa gehen.

Aber tatsächlich sind die Fragen des 67 und der obligatorischen 7aivil-
rauung CHS verbunden. Als eingeführt wurde, sollte ja azu dienen,
das CU Eherecht unbedingt durchzusetzen. Heute gilt manchen, für die
das Kecht der obligatorischen Zivyvilehe selbstverständliche Forderung ist,
als SCLN notwendiger Schutz. Daraus hat den Augen vieler der Prozeß

des ein eigenes Licht erhalten. Ist nicht doch 1e treibende Kraft,
die ihm geführt hat, ‚„‚das seit den Tagen des Kulturkampfes icht
1Ner solchen Schärfe vorgeiragene Postulat der katholischen Kirche, als
allein kompetent die hen katholischer Christen anerkannt r werden““ 719

Die Kirche betrachtet sich nıicht einfachhin als allein zuständig für die
Ehen der katholischen C(Christen. Das kirchliche Recht bestätigt ausdrück-
SCHh E Zuständigkeit der staatlichen Autorität für die rein ziyilrechtlichen

Yirkunge*n der Ehe.20

Dürig, Die Verfassungswidrigkeit des S 67 des Personenstandsgesetzes, Lar KFamRZ
(1955) 387341 Der Staatsrechtsliehrer Maunz bemerkt dazu: „An der überzeugenden
Beweisführun dieser Abhandlung wicd ın Zukunift kein Beteiligter mehr vorübergehen kön-
nen  c. (FamRZ [1956| 2

blatt 15 Januar 1956.E. Arnold, qa.a.0 Sonntags
Codex Iuris. Canonici, can. 1016.

'}
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Die Zuständigkeit, die 1€e Kirche ach katholischem Glauben ber die
Ehe hat wird ihrem Umfange ach VON den Gläubigen der sıiırche
anerkannt. Sie richten ihre Ehe ach allen Normen des kirchlichen LEKhe-
rechts dem Madise, WIC S16 sich überhaupt ı ihrem Leben die Ver-
wirklichung der Glaubensgrundsätze bemühen. Wieweit das Eherecht eCINeSs

Staates dessen Bevölkerung auch VO  b Katholiken gebildet wird die Zu-
ständigkeit der Kirche ber die hen ihrer Gläubigen anerkennt, ist C1Ne

SANZ andere Frage. Kın Staat mıt fast SAaNZz katholischer Bevölkerung kann
das ı Übereinstimmung mıit ihrer Glaubensüberzeugung vollständiger und
leichter qlg anderer unter dessen Staatsangehörigen sich größere
Gruppen mi1t verschiedener relig1iöser Überzeugung befinden Wo die Be-
völkerung ovemischt ı1st W1C der Bundesrepublik mu einheitliches
Eherecht bestehen das für alle gilt Der Gedanke, die EKhen der Katholiken
aus dem alloemeinen staatlichen Eherecht herauszunehmen und für S16 eın

Sonderrecht schaffen braucht 19888 Ernst durchvedacht werden,
C ]]} völlige Undurchführbarkeit erwelsen Iraut Ina.  - den deutschen Ka-
tholiken wirklich Z da{fßs s IC Utopien nachhängen unı für die realen Gege-
benheiten kein Urteil haben @21

Man ann aber ohl fragen, ob das se1ıt 18375 geltende Recht der obligato-
rischen Zivilehe ıst da{fß Ina  - CS als unabänderlich betrachten mul
besteht un seıt achtzie Jahren und hat z Gewohnheit geschaffen ehe
INnäal  an eLWAS anderes SC1INC Stelle SEIizeEN versucht, müßlte alles, auch
den erwartenden Folgen, sechr gut überlegt SC Die bevorstehende Fa-
milienrechtsreform hat diese Fragen wieder ı Flu{fß gebracht. Kın Anliegen
vieler Katholiken hat sich dabel gezelgt. Wäre C nıcht möglich, Stelle
dieser Zwangsregelung, die jeden Ehewilligen standesamtlichen Ehe-
schließung nötigt, der Ehe die bürgerlich--rechtliche Wirkung ı C1NCr an-

deren Weeise gewähren, die der Freiheit größeren Raum gäbe‘
Tatsächlich hat die obligatorische Zivilehe tiefes Bedenken sich

Kıs kommt gerade aus der Sorge die relig1öse Freiheit Sonst ist
KHKechtsordnung schr darauf bedacht d  1e6se Freiheit wahren Wessen Ge-

S1C.  h dagegen wehrt relig1iösen Eid schwören, erhält das
Recht den Kid qls feierliche Versicherung ohne relig1öse Formel leisten
Wenn Nnun Staatsbürger großer ZahlzGewissensschwierigkeit dagegen
haben, ihren Ehewillen nichtreligiöser Korm erklären, sollen
S16 unbedingt Eheabschlufßs VOL dem Standesbeamten SCZWUNSCH WOCI-

den? Kür evangelische Anschauung ist CS möglıch, den Eheabschlufß teilen
zwischen staatlicher Eheschließunge und kirchlicher ITrauung;%% SC1 dahin-
gestellt ob nicht doch viele evangelische Christen die kirchliche Jrauung

Um 188858  —_ unkt erwähnen: Der Kirchenrechtler Mörsdorf hat nachdrück-
ch die Unterstellung abgelehnt, die katholische Kirche strebe nach staatlichen Ga-
rantıe für die Unau{flöslichkeit der katholischen Ehe; S16 ist „klug WISSCH, dafß der
relig1ös neutrale Staat nicht ı der Lage ıst, solchen Schutz gewähren” (FamRZ
11954] 125)

2 Dombois, Weltliche und kirchliche Eheschließung (Glaube und For-
schung Gladbeck 1953, Freizeiten- Verlag, 110



Fr'ied rich Kempf, Wéltixerrschafl; ‚des Iqittelalteriichß Papsttunis?
anders auffassen. Der glä1ibiQé Katholik ist überzeugt, da{fß s$eine die Ehe
begründende Willenserklärung nNur bei der Ikirchlichen Trauung abgeben
ann ach dem géltenden Recht geht qayuıf das Standesamt, die bür-
ger] ichen Rechtswirkungen seiner Ehe sichern; da ihm das Recht keine
andere Möglichkeit azu läßt; dadurch ist iın der Willenserklärung Vor
dem Standesbeamten, VO deren Unwirksamkeit für d  16 Begründung SeEiINeETr
Ehe überzeugt ist, einem Schein SC  unNnsScCNh, den nıicht für Realität
halten kann.

uch S modernen Staat besteht die Möglichkeit, staatlichen Ehe-
recht die FKFreiheit der Wahl zwischen kirchlicher oder ziviler Jrauung
geben.“® Eine Herausnahme der Ikirchlich getrauten Ehe AUSs dem allse-
meinen Eherecht des Staates bedeutet das 1n keiner Weise;: ebensowen1g ıst

ausgeschlossen, dafß das staatliche Eherecht bestimmte Bedingungen auf-
stellt, die erfüllt sSe1INn müssen, wWwWenNnnNn e1ine kirchliche ITrauung einer zivil-
rechtlich anerkannten Ehe führen soll eine solche Regelung der ©  —
schließung in der Bundesrepublik empfehlen ıst un W16 S16 iIm einzelnen
qaussehen müßte, ware prüfen. sS1e tatsächlich eingeführt werden
kann, hängt nıcht VON den Katholiken allein ab Sie sınd dabei auf die ole-
1A17 der anderen und deren Willen ZUrC Freiheit angewlesen.

Weltherrschaft des mittelalterlichen Papsttums?
Von FRIEDRIC S, J.

Das mittelalterliche Paééttum, wWwIe sich seit Gregor VIL entfaltet hat,
bereitet uns eın gEWISSES Unbehagen. Zu oft haben WIT den Vorwurf Vernom-

InNeCN, die römische Kirche Se1 damais der Versuchung der Macht ‚erlegen und
habe die Weltherrschaft angestrebt. Die Tatsachen, die Ina  — dabei anführt,
scheinen unwiderlegbar se1nN, da{fß WITr uns fast nıcht Palfen w1issen.
Viele unte uns nehmen freilich die KFrage nıcht mehr schr EeETrNSt. Was geht
uıns das Mittelalter a ört IMan S16 Sagcn, WIT sind doch keine Romantiker.
Mögen auch heute och eın pQaar Rückständige tun, qals ob das Mittelalter
die klassische katholische Zeit SEWCSCH wäre, die für alle eıt die Norm rÄ

sein hätte, mogen S16 die folgenden Jahrhunderte gleichsam als Auswande-
runs Aaus dem verlorenen Paradies bewerten, WIT sind längst darüber hın-
ausgekommen.

Sie ist verwirklicht ‘in einem großen el der USA, ın Großbritanien, Irland. den skan-
dinavischen Staaten eLwas anderer Korm ın den überwiegend katholischen Staaten
Italien, Portugal, Brasilien., Vgl. BergmANTL, [)Das Nebeneinander kirchlicher un weltlicher
Eheschließung christlichen Ländern, 1N : Familienzrechtsreform, 108—119; Neu-
haus, Staatliche uUun: xirch
305—310).
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